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Potenziale nutzen: Windenergie und 
kommunale Wertschöpfung

1	 Viele Inhalte dieses Leitfadens dürften auch für Kommunen außerhalb Bayerns relevant sein. Die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen 
und Gesetze können hier jedoch nicht behandelt werden.

2	 Für kommunale Entscheidungsträger, die sich über die praktische Umsetzung eines Flächenpooling informieren möchten, hat die Landesagentur 
für Energie und Klimaschutz den Leitfaden »Kommunales Flächenpooling« erstellt. Er steht online unter www.bestellen.bayern.de/shoplink/
lfu_klima_00213.htm zum Download zur Verfügung.

3	 Einen Überblick der wichtigsten Schritte, die Städte und Gemeinden bei der Umsetzung eines Windenergievorhabens beachten müssen, gibt die Wis-
sensplattform Wind des Energie-Atlas Bayern im Abschnitt »Windenergie in Kommunen« unter www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/kommunen.

Der vorliegende Leitfaden der bayerischen Landes-
agentur für Energie und Klimaschutz (LENK) bietet 
einen praxisnahen Überblick der Möglichkeiten zur 
finanziellen Teilhabe von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen bei Windenergievorhaben. 

Dieser Leitfaden richtet sich in erster Linie an kom-
munale Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger, die sich informieren möchten, wie 
sie passende finanzielle Teilhabemöglichkeiten an 
Windkraft vor Ort beurteilen, auswählen und um-
setzen können.1 Dabei beleuchten Beispiele aus der 
Praxis, worauf bei der Auswahl und Gestaltung von 
finanzieller Teilhabe zu achten ist. Denn eine erfolg-
reiche Umsetzung finanzieller Teilhabe spiegelt die 
Interessen aller Beteiligten wider: egal ob Kommu-
ne, Bevölkerung, Projektentwickler oder Betreiber.

Städte, Gemeinden und Landkreise können auf ver-
schiedenen Wegen finanziell von einer Windenergie-
anlage profitieren. Einige Beispiele:

•	 Eine Kommune kann selbst das Heft des Han-
delns in die Hand nehmen und über eine eigens 
gegründete Projektgesellschaft gemeinsam mit 
einem Projektierer einen Windpark errichten und 
betreiben. 

•	 Unternehmen in kommunaler Hand, wie zum 
Beispiel örtliche Stadtwerke, können einen 
Windpark errichten und betreiben.

•	 Kommunen können Einnahmen durch die Ver-
pachtung eigener Flächen an den Betreiber eines 
künftigen Windparks generieren, der dann auf 
diesen Flächen Windenergieanlagen errichtet.

•	 Die Bayerische Beteiligungsregelung (Art. 21 – 
26 BayWiVG) sieht in bestimmten Fällen für neue 
Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen eine 

verpflichtende finanzielle Beteiligung der Städte, 
Gemeinden und Landkreise vor. 

•	 Insbesondere bei Bestandsanlagen und nicht 
von der bayerischen Regelung erfassten Anla-
gen kommt die freiwillige Kommunalbeteiligung 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in 
Betracht.

Darüber hinaus können Kommunen durch das 
Abschließen von Verträgen zum kommunalen Flä-
chenpooling, also dem gemeinsamen Beplanen von 
Grundstücken, die als Standorte für Windenergie-
anlagen infrage kommen, eine faire Verteilung des 
finanziellen Ausgleichs für Flächeneigentümerinnen 
und -eigentümer sicherstellen.2 

Kommunen sollten frühzeitig aktiv werden, wenn sie 
Flächen sichern wollen und Flächenpooling betrei-
ben möchten. Ein solches Vorgehen ermöglicht Ge-
staltungsmöglichkeiten der Kommune und schafft 
Handlungsspielraum bei der Planung eines Wind-
energieprojekts und möglicher Formen einer finan-
ziellen Teilhabe nicht nur der Gemeinde, sondern 
auch der Bürgerschaft. Egal in welcher Form sich 
Städte und Gemeinden an einem Windenergiepro-
jekt beteiligen, wichtig ist immer ein hohes Maß an 
Transparenz gegenüber der Bürgerschaft.3 

Bürgerinnen und Bürger können sich ebenfalls auf 
vielfältige Weise an Windenergievorhaben beteili-
gen. Auf diese Teilhabeformen wird am Schluss die-
ses Leitfadens kurz eingegangen. 

Dieser Leitfaden dient einer ersten Orientierung. Inte-
ressierte Städte und Gemeinden sollten in jedem Fall 
eine individuelle Beratung einholen.

http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00213.htm
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00213.htm
http://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/kommunen
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Was müssen Kommunen über die 
wirtschaftlichen Aspekte eines 
Windkraftprojekts wissen?

4	 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Kostensituation der Windenergie an Land – Stand 2024 (www.bundeswirtschaftsministerium.de/
Redaktion/DE/Downloads/Energie/eeg-eb-wal-kostensituation-2024.pdf)

5	 Das Statistische Bundesamt rechnet für das Jahr 2021 mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch je Haushalt in Deutschland von 3383 kWh. 
Bei einem Ein-Personen-Haushalt liegt der Durchschnittsverbrauch bei 2105 kWh, für einen Haushalt mit drei und mehr Personen bei 5411 kWh. 
Weitere Zahlen zum Stromverbrauch der privaten Haushalte finden sich auf www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/
private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html. 

Windenergieprojekte sind kapitalintensiv. Die Ge-
samtinvestitionskosten für eine Windenergieanlage 
erreichen inzwischen zweistellige Millionenbeträge 
(durchschnittlich 1700 Euro pro Kilowatt (kW) instal-
lierter Leistung). Moderne Windenergieanlagen an 
Land haben eine installierte Leistung von bis zu sie-
ben Megawatt (MW). Die jährlichen Betriebskosten 
einer solchen Anlage liegen im unteren bis mittleren 
sechsstelligen Bereich4.

Nach einer Abschätzung des Bundesverbands Wind-
energie (BWE) kann man bei den in Bayern üblichen 
Windverhältnissen für moderne Anlagen mit über 
2000 Volllaststunden rechnen. Daraus ergibt sich ein 
durchschnittlicher Jahresertrag von 12 000 MWh. Das 
entspricht dem Strom für circa 3700 Durchschnitts-
Haushalte (bei einem gemittelten Jahresstromver-
brauch von knapp 3400 kWh).5 Nach 20 Jahren fallen 
die Anlagen aus der durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz festgelegten Förderung. Oftmals kommt 
ein Weiterbetreib – dann ohne Förderung – in Frage. 
Die Lebensdauer einer modernen Windenergieanlage 
kann bis zu 30 Jahre betragen. 

Der tatsächliche finanzielle Erlös einer Windenergie-
anlage über ihre gesamte Lebensdauer hängt von 
mehreren Faktoren ab. Soll der Strom einer geför-
derten Windenergieanlage in das Netz eingespeist 
werden, kommen Ausschreibungen der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) zum Tragen. Für Windenergiean-
lagen an Land ab einer installierten Leistung von 
mehr als einem Megawatt – das trifft auf alle gängi-
gen Modelle zu, die derzeit im Freistaat neu instal-
liert werden – wird die Höhe der anzulegenden Wer-
te in der Regel durch Ausschreibungen bestimmt. 
Für das Jahr 2025 hatte die Bundesnetzagentur den 

Höchstwert für die Ausschreibungen für Windener-
gie an Land für alle Gebotstermine auf 7,35 Cent pro 
Kilowattstunde festgelegt. 

Betreiber von Windparks können ihren Strom auch 
direkt an Kunden verkaufen und mit diesen eine 
Stromkaufvereinbarung (Power Purchase Agree-
ment; PPA) schließen. Solche Vereinbarungen wer-
den derzeit vor allem bei älteren Windenergiean-
lagen nach Auslaufen der EEG-Förderung oder 
vereinzelt bei sehr großen Windparks geschlossen.

Nach Ablauf ihrer Betriebszeit muss jede Wind-
energieanlage inklusive des Fundaments zurückge-
baut werden. Entsprechende Rückbauverpflichtun-
gen und finanzielle Sicherheiten sind bereits in den 
Pachtverträgen sowie im Genehmigungsbescheid 
geregelt. Die Genehmigungsbehörde legt die Höhe 
einer Rückbaubürgschaft fest, die bei aktuellen 
Projekten bei etwa 200 000 Euro pro Windenergie-
anlage liegt. Den Abbruchkosten stehen dabei Er-
lösmöglichkeiten durch den Verkauf und die Weiter-
verarbeitung der recyclingfähigen Baustoffe (etwa 
90 Prozent) gegenüber.

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/eeg-eb-wal-kostensituation-2024.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/eeg-eb-wal-kostensituation-2024.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html
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Die Projektentwicklung von Windparks läuft meist 
über spezialisierte privatwirtschaftliche Projektent-
wicklungsunternehmen (Projektierer). Diese sind im 
Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere 
der Windenergie aber auch bei Photovoltaik, stark 
vertreten. Meist verkaufen Projektierer die Anlagen 
nach Fertigstellung für den Betrieb weiter. Den Be-
trieb übernehmen dann beispielsweise Stadtwerke, 
Energieversorgungsunternehmen, Energiegenos-

senschaften oder auch Kommunen über eigens ge-
gründete Unternehmen etwa in Form einer GmbH 
& Co. KG. Diese typischen Betreiber – inklusive der 
Kommunen – können auch selbst bereits die Rolle 
des Projektentwicklers übernehmen, indem sie eine 
entsprechende Gesellschaft gründen, wenn sie ge-
willt sind, den damit verbundenen höheren Aufwand 
und mögliche Projektrisiken zu tragen.

Projektbeispiel Fuchstal
Die Gemeinde Fuchstal treibt bereits seit 
einem guten Jahrzehnt die Energiewende 
mit einer Kombination aus Sonne, Wind und 
Biogas voran. Die ersten vier Windenergie-
anlagen wurden 2016 durch die hierfür ge-
gründete Bürgerwindkraft Fuchstal GmbH 
& Co. KG realisiert. 49 Prozent der Anteile an 
der Projektgesellschaft hat die Gemeinde be-
halten, 51 Prozent der Anteile wurden ihren 
Bürgerinnen und Bürgern zum Kauf ange-
boten. Die Gemeinde Fuchstal hat zudem die 
Geschäftsführung inne. Darüber hinaus er-
hält die Gemeinde Fuchstal jährliche Direkt-
zahlungen nach § 6 EEG 2023. Für das Jahr 
2023 betrug die Zahlung knapp 9000 Euro. 
Auch die drei weiteren Gemeinden in einem 
2500-Radius um die Windenergieanlagen er-
halten solche Zahlungen.

Nach dem Erfolg der ersten vier Anlagen 
kamen 2024 drei weitere hinzu. Für die Rea-
lisierung der Projekte wurde dazu die »Bür-
gerwindkraft Fuchstal Gemeindewald GmbH 
Co. KG« mit ca. 300 Bürgerinnen und Bürgern 
gegründet. 

Insgesamt werden vor Ort jährlich rund 40 
Millionen Kilowattstunden an erneuerbarem 
Strom erzeugt. Zudem treibt man innovative 
Forschungsprojekte voran. So wurde im Jahr 
2022 das von der Bayerischen Staatsregie-
rung geförderte Forschungsprojekt »Kamera-
basiertes Erkennungssysteme« im südlichen 
Waldgebiet von Fuchstal eingeweiht. 

Weitere Informationen zur Windenergie in Fuchstal gibt es unter https://www.energieatlas.bayern.
de/energieatlas/praxisbeispiele/fuchstal-kommune-als-gestalter-im-team-energiewende-bayern. 

Die Kosten für den Bau und Betrieb einer Windener-
gieanlage sowie die Erlöse sind stark vom jeweiligen 
Standort abhängig. In der Planungs- und Bauphase 
beeinflussen unter anderem die Dauer des Geneh-
migungsverfahrens und gegebenenfalls notwendige 
Untersuchungen, Gutachten sowie Erschließungs
und Ausgleichsmaßnahmen die zu kalkulierenden 
Kosten. Für einen wirtschaftlichen Betrieb der An-
lage ist ein entscheidender Faktor die Standortaus-
wahl. Sie hat unter anderem die Belange des Ar-
tenschutzes (evtl. mögliche Abschaltungen wegen 
Vogelflugs), maximale Nabenhöhe (zum Beispiel 
durch Aspekte der Flugsicherheit begrenzt) oder 
der Nähe zu Siedlungen (Vermeidung von Schatten-
wurf) zu berücksichtigen. 

Je günstiger ein Standort, desto größer ist auch der 
finanzielle Spielraum einer Projekt- oder Betreiber-
gesellschaft.

Zusammengefasst: Windenergieprojekte sind Groß-
vorhaben, die mit hohen Kosten bereits bei Planung 
und Bau verbunden sind. Moderne Windenergiean-
lagen können auf wenig Fläche selbst bei niedrigen 
Windgeschwindigkeiten reichlich Strom aus um-
weltfreundlicher Erzeugung produzieren und über 
viele Jahre hinweg gute Erlöse erwirtschaften.

https://www.energieatlas.bayern.de/energieatlas/praxisbeispiele/fuchstal-kommune-als-gestalter-im-team-energiewende-bayern
https://www.energieatlas.bayern.de/energieatlas/praxisbeispiele/fuchstal-kommune-als-gestalter-im-team-energiewende-bayern
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Warum sollten Kommunen über eine 
finanzielle Teilhabe nachdenken – und 
was dürfen sie überhaupt machen?
Windkraft lohnt sich – auch in Bayern. Der Ausbau 
der Windenergie bietet Kommunen viele Chancen, 
nicht nur für aktiven Klimaschutz, sondern auch für 
Wertschöpfung vor Ort. Doch der Bau neuer Wind-
energieanlagen funktioniert nur unter Einbeziehung 
der örtlichen Bürgerschaft. 

Dabei geht es nicht nur darum, mit der Bevölkerung 
in den Dialog auf Augenhöhe zu treten. Sondern es 
gilt auch sicherzustellen, dass die Menschen vor Ort 
wirtschaftlich von Windkraftprojekten profitieren. 
So ist finanzielle Teilhabe an der entstehenden Wert-
schöpfung neben einer transparenten Kommunika-
tion ein wesentlicher Schlüssel zur Akzeptanz eines 
Windenergievorhabens.

Städten und Gemeinden kommt eine Schlüssel-
rolle bei der erfolgreichen Umsetzung eines Wind-
energieprojekts zu. Durch richtige und frühzeitige 
Weichenstellungen können Kommunen ihre Hand-
lungsspielräume nutzen und somit auch die Iden-
tifikation der örtlichen Bevölkerung mit dem ent-
stehenden Windpark (»unsere Windräder«) durch 
finanziellen Nutzen mit den Windenergieprojekten 
stärken. Denn wenn sichtbar Wertschöpfung aus 
Windkraft vor Ort entsteht – und sich im kommuna-
len Haushalt widerspiegelt, trägt dies entscheidend 
zur Zustimmung bei. 

Weitere Informationen zur 
Öffentlichkeitsarbeit
Wie Kommunen die Öffentlichkeit erfolg-
reich beteiligen, dazu fassen weitere Leit-
fäden der Landesagentur für Energie und 
Klimaschutz auf wenigen Seiten nützliche 
Ratschläge für die Praxis zusammen. Diese 
finden sich im Internet auf der Wissens-
plattform Wind des Energie-Atlas Bayern. 
Darunter zum Beispiel ein Dialogleitfaden 
und eine Argumentationshilfe für die Wind-
energie, die kommunale Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträger sowie 
Verwaltungsangestellte bei der Vorbereitung 
auf Dialogveranstaltungen zu Windenergie-
projekten auf kommunaler Ebene unter-
stützt.

Die Wissensplattform Wind findet sich unter 
www.energieatlas.bayern.de/thema_wind.

Wenn beispielsweise eine Kommune finanziell – 
über welche Form auch immer – von einem Wind-
park profitiert, dann können diese Mittel über den 
kommunalen Haushalt allen Bürgerinnen und Bür-
gern zugutekommen. Denn im Gegensatz zu Model-
len der direkten finanziellen Teilhabe von Personen 
an Windenergieprojekten, etwa über Nachrangdar-
lehen oder die Mitgliedschaft in einer Bürgerener-
giegesellschaft, können somit indirekt alle Bürger 
der Gemeinde profitieren: auch jene, die nicht direkt 
an einem Projekt finanziell teilhaben können oder 
möchten. 

http://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind
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Den rechtlichen Rahmen für das Engagement einer 
Kommune geben unter anderem das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG)6, das Bayerische Gesetz 
über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergabe-
rechtliche Vorschriften (BayWiVG)7, das bayerische 
Klimaschutzgesetz (BayKlimaG)8 und die Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO)9 vor. 

Das bayerische Klimaschutzgesetz sieht in seiner ak-
tuellen Fassung explizit vor, dass Gemeinden, Land-
kreise und Bezirke »im eigenen Wirkungskreis« und 
»im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Anlagen zur Er-
zeugung von erneuerbaren Energien errichten und 
betreiben« können (Art. 3). Das Gesetz regelt auch, 
dass sie »dabei nicht an die Deckung des voraus-
sichtlichen Bedarfs in ihren jeweiligen Gebieten ge-
bunden« sind. 

6	 Erneuerbare-Energien-Gesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/

7	 Bayerisches Gesetz über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayZustWiG

8	 Bayerisches Klimaschutzgesetz: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true

9	 Bayerische Gemeindeordnung: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
sieht ebenfalls ausdrücklich vor, dass Kommunen 
Unternehmen betreiben können, deren Tätigkei-
ten der Versorgung »mit Strom, thermischer Ener-
gie und Gas« (Art. 87) und damit einem öffentlichen 
Zweck dienen. Betreibt eine Gemeinde ein solches 
Unternehmen, so muss dies »nach Art und Umfang 
in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde stehen«.

Zusammengefasst: Eine finanzielle Teilhabe der 
Standortkommune bietet die Chance, die Gemeinde-
kassen zu füllen und ist – neben anderen Faktoren, 
wie einer transparenten Kommunikation – ein ent-
scheidender Faktor für die Akzeptanz eines Wind-
energievorhabens.

Wichtige Schritte zur finanziellen Teilhabe: 
Wie schaffen Kommunen Voraussetzungen? 
Durch die Anpassung der 10H-Regelung in Bayern 
und das Wind-an-Land-Gesetz des Bundes ist in den 
Ausbau der Windenergie in Bayern wieder neuer 
Schwung gekommen. Daher sollten Städte und Ge-
meinden nun aktiv werden, um mögliche Windener-
gieprojekte in ihrem Sinne voranzutreiben oder zu 
begleiten. Nur frühzeitiges Handeln sichert den not-
wendigen Handlungsspielraum für die Kommune.

Städte und Gemeinden müssen in einem ersten 
Schritt zunächst prüfen, ob ein solches Projekt bei 
ihnen überhaupt in Frage kommt. Für einen ers-
ten Überblick darüber, ob es möglich und rentabel 
ist, Windenergieanlagen bei sich zu errichten, kön-
nen sich Kommunen im Energie-Atlas Bayern in-
formieren. Dieses umfangreiche Online-Angebot 
umfasst neben dem Bayerischen Windatlas, der In-
formationen zu Windgeschwindigkeiten und mögli-
chen Standorterträgen bereithält, auch Gebiete, die 
zum Beispiel wegen militärischer Nutzung oder aus 

Gründen des Denkmal- oder Naturschutzes nicht für 
Windenergieanlagen in Frage kommen.

Falls die Voraussetzungen für Windkraft gegeben 
sind, dann gilt es, proaktiv zu handeln und Voraus-
setzungen zu schaffen, die später eine finanzielle Teil-
habe ermöglichen. Am Anfang eines jeden Windener-
gieprojekts stehen geeignete Flächen. Also müssen 
– wenn die Grundstücke nicht vollständig im Besitz 
der Gemeinde sind – Vereinbarungen mit Flächen-
eigentümern im ausgewiesenen Windenergiegebiet 
getroffen werden. Ein solches Flächenpooling er-
möglicht es der Gemeinde, bei der Windkraftplanung 
in ihrem Gebiet ein wichtiges Wort mitzureden und 
den gesamten Prozess in ihrem Sinne zu steuern. 

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayZustWiG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO
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Abb.: Schritte zu einer finanziellen Teilhabe (In unserem 
Fallbeispiel ist die Gemeinde zuerst aktiv geworden und hat 
sich passende Flächen für ein Windenergievorhaben bereits 
gesichert.)

Schnelles Handeln ist nicht nur aus finanzieller Sicht 
wichtig. Denn wenn Grundstückseigentümer bereits 
Flächensicherungsverträge mit Projektierern abge-
schlossen haben, sind die späteren Mitwirkungs-
möglichkeiten der Kommune begrenzt. Und wenn 
zum Beispiel unterschiedliche Projektierer bereits 
auf jeweils unterschiedliche Flächeneigentümer zu-
gegangen sind, kann dies sogar zu der Situation füh-
ren, dass sich verschiedene Vorhaben gegenseitig 
blockieren.

Mit der Suche nach einem geeigneten Projektierer 
beginnt in diesem Fall dann die nächste Phase auf 
dem Weg zur Realisierung einer Windenergieanlage. 
Sollte sich ein Projektierer bereits die für ein Wind-
energievorhaben in Frage kommenden Flächen ge-
sichert haben, so sollte die Kommune auf den zu-
künftigen Projektentwickler zugehen. Dieser muss 
finanzielle Teilhabemodelle anbieten. Dazu ist er 
durch die Bayerische Beteiligungsregelung für neue 
Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen verpflich-
tet (Art. 21 – 26 BayWiVG). Dieses Gesetz ergänzt die 
bisher nur freiwillige bundesgesetzliche Regelung 
nach § 6 EEG um eine verbindliche landesrechtliche 
Beteiligungspflicht. Das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) sieht lediglich vor, dass Anlagenbetreiber 
»Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage be
troffen sind«, finanziell beteiligen »sollen« (§ 6 EEG). 
Zahlungen nach § 6 können sich die Anlagenbetrei-
ber wiederum für nach dem EEG geförderte Strom-
mengen vom Netzbetreiber erstatten lassen.

Aufgrund des vergleichsweise hohen Finanzierungs-
aufwandes von Windenergieprojekten bestehen 
Chancen, dass der Projektentwickler selbst ein Inter-
esse daran hat, weitere Partner finanziell ins Boot zu 
holen und aufgeschlossen ist für eine umfangreiche-
re Beteiligung von Kommunen und Bürgern, wie sie 
auch die Bayerische Beteiligungsregelung ausdrück-
lich erwähnt.
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Kommunale Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger müssen in jedem Fall frühzeitig 
eine Zielklarheit schaffen: Welche finanzielle Teil-
habe wünscht die Kommune selbst und wie kann 
eine finanzielle Teilhabe der Bürgerschaft ausse-
hen. Gegebenenfalls entstehen hier Zielkonflikte, 
denn »jeder Euro kann nur einmal ausgegeben wer-
den«. Sichert sich eine Kommune zum Beispiel hohe 
Pachteinnahmen, weil sie Windenergieanlagen auf 
eigenen Flächen errichten hat lassen, bleibt für ei-

nen Betreiber weniger finanzieller Spielraum, Teilha-
be von Bürgerinnen und Bürgern in anderer Form zu 
ermöglichen.

Zusammengefasst: Kommunen müssen die Initiati-
ve übernehmen, wenn sie bei einem Windenergie-
projekt ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen 
möchten und Modelle einer finanziellen Teilhabe 
umsetzen wollen.

Windkümmerer® helfen Kommunen und Landkreisen
Für Kommunen, die Unterstützung bei der Umsetzung von Windenergieprojekten suchen, bieten 
die Windkümmerer®, die von der Landesagentur für Energie und Klimaschutz koordiniert werden, 
professionelle Beratung. Die Windkümmerer® helfen nicht nur, vorhandene Flächenpotentiale zu 
analysieren, individuelle Wege zur Akzeptanzsteigerung zu erarbeiten und Konzepte zur Öffent-
lichkeitsarbeit zu entwickeln. Sie können Kommunen auch dabei unterstützen, festzustellen, 
welche Modelle für eine finanzielle Teilhabe an einem Windenergieprojekt passen. 

Informationen zu den Windkümmerern gibt es unter www.lenk.bayern.de/themen/energiewende/
windkuemmerer_kommunen. 

http://www.lenk.bayern.de/themen/energiewende/windkuemmerer_kommunen
http://www.lenk.bayern.de/themen/energiewende/windkuemmerer_kommunen
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Wie können sich Kommunen bei 
Windenergievorhaben unternehmerisch 
beteiligen?

10	 Wie eine Kommune den für sich und ihre Ziele passenden Partner finden kann, insbesondere in Bezug auf die präferierten Betreibermodelle, 
dazu gibt der »Leitfaden zum Interessenbekundungsverfahren« der LENK wertvolle Hilfestellungen. Er steht unter www.bestellen.bayern.de/
shoplink/lfu_klima_00214.htm zum Download zur Verfügung.

Je stärker die Kommune in ein Windenergieprojekt 
finanziell eingebunden ist, desto höher sind auch die 
möglichen Erlöse. Aber die Kommune geht dabei 
auch ein höheres Risiko ein, bei einem Scheitern des 
Projekts auch Verluste tragen zu müssen. Für Kom-
munen sind verschiedene Rollen denkbar, je nach-
dem wie hoch das Engagement sein soll. 

Städte und Gemeinden können über die reinen Pacht-
erlöse im Falle von Windenergieanlagen auf eigenen 
Flächen oder über Direktzahlungen (wie die Kommu-
nalbeteiligung nach der Bayerischen Beteiligungs-
regelung oder dem Erneuerbare-Energien-Gesetz) 
hinaus finanziell an Windenergieprojekten teilhaben. 

Es ist auch eine aktive Rolle als Betreiber oder sogar 
als Projektentwickler und Betreiber eines Windparks 
denkbar. Finanzielle Teilhabe einer Stadt oder Ge-
meinde kann in diesem Fall durch eine eigens dafür 
gegründete Projektgesellschaft umgesetzt werden. 
Eine solche Projektgesellschaft sollte die Kommune 
gemeinsam mit einem erfahrenen Projektierer ins 
Leben rufen. 

Da Windenergieprojekte sehr kapitalintensiv sind, 
kann es sich anbieten, weitere Kapitalgeber ins Boot 
zu holen. Die Bayerische Beteiligungsregelung sieht 
vor, dass die örtliche Bürgerschaft einbezogen wer-
den soll. Hierbei kommen eine Vielzahl an Beteili-
gungsmodellen in Betracht, etwa Nachrangdarlehen 
oder unternehmerische Beteiligung als Kommandi-
tisten einer Betriebsgesellschaft

Windparkvorhaben als Kommune mit 
einem Projektentwickler umsetzen

In der Praxis werden Städte und Gemeinden bei der 
Umsetzung eines Windenergieprojekts einen erfah-

renen Projektierer hinzuziehen. Dabei besteht die 
Möglichkeit, gemeinsam mit dem Projektierer eine 
neue Projektgesellschaft für das Windenergievorha-
ben zu gründen. 

Die Auswahl eines geeigneten Projektentwicklers 
ist entscheidend für den Erfolg des gesamten Wind-
energievorhabens. Kommunen sollten diesen in ei-
nem strukturierten Auswahlverfahren unter mehre-
ren Angeboten auswählen. Die finanziellen Aspekte 
der Angebote dürfen dabei nur ein Teil sein. Soll bei-
spielsweise auch der Betrieb gemeinsam erfolgen, 
so ergibt sich unter Umständen eine Zusammenar-
beit über viele Jahre.10

Nach Fertigstellung können Kommune und Projek-
tierer den Windpark gemeinsam betreiben. So kann 
die Kommune zum Beispiel Anteile an der Betriebs-
gesellschaft erwerben und somit Mitsprache in 
wichtigen Entscheidungen erhalten und beispiels-
weise einen späteren Verkauf verhindern, was für 
künftige Gewerbesteuereinahmen relevant sein 
kann. Oder die Kommune übernimmt den Windpark 
komplett und betreibt ihn in Eigenregie. 

Wenn die Kommune nicht selbst eine Projekt- oder 
Betreibergesellschaft gründen will, kann diesen 
Schritt auch ein kommunales Energieversorgungs-
Unternehmen machen: So kommen zum Beispiel re-
gelmäßig Stadtwerke als Betreiber eines Windparks 
ins Spiel – gegebenenfalls auch wieder über eine ei-
gens zu gründende Gesellschaft. Wie stark die Ein-
flussmöglichkeiten der Kommune in diesem Fall 
sind, hängt auch vom Verhältnis der Kommune zu 
den Stadtwerken ab.

http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00214.htm
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00214.htm
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Eine Kommune betreibt einen Windpark
Über eine 100-prozentige Tochtergesell-
schaft, die Bürgerwind Berg Verwaltungs-
GmbH ist die Gemeinde Berg am Starnberger 
See an der Bürgerwind Berg GmbH & Co. KG 
beteiligt. Die Bürgerwind Berg GmbH & Co. 
KG betreibt seit 2015 vier Windenergiean-
lagen. Die Verwaltungs-GmbH übernimmt 
in der Bürgerwind Berg GmbH & Co. KG die 
Rolle der Komplementärin. Als Kommandi-
tisten konnten sich neben anderen Gemein-
den, Banken und Energiegenossenschaften 
auch Bürgerinnen und Bürger finanziell in 
der Höhe flexibel aber mit einem Mindestan-
teil von 5000 Euro und Mindestlaufzeit von 
20 Jahren beteiligen. Dabei wurden Bürge-
rinnen und Bürger aus Berg sowie aus den 
benachbarten Gemeinden bei der Zuteilung 
vorrangig bedacht.

Betrieb des Windparks erst nach 
Fertigstellung übernehmen

Möglich ist auch, dass ein Projektierer die Anlage 
komplett selbst baut. Alle Schritte – Planung, Ge-
nehmigung, Finanzierung und der Bau – liegen dann 
beim Projektierer. Erst nach Fertigstellung wird der 
Windpark an eine kommunale Betriebsgesellschaft 
veräußert, die dann den Betrieb übernimmt. Dieses 
Vorgehen ist hinsichtlich einer finanziellen Teilhabe 
für Kommunen weniger interessant. 

Eine Variante dieses Vorgehens ist, dass der Vor-
habenträger den Windpark nach der Fertigstellung 
nicht komplett veräußert, sondern lediglich eine 
oder mehrere Windenergieanlagen herauslöst und 
diese dann von einer kommunalen Betriebsgesell-
schaft oder dem örtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen übernommen werden. 

Das finanzielle Engagement der Kommune ist in die-
sem Fall weitaus geringer, als es bei der Übernah-
me eines kompletten Windparks wäre, vor allem, 
wenn es sich um größere Vorhaben handelt. Falls es 
mehrere Standortkommunen gibt, wie es bei großen 
Windparks oft der Fall ist, kann jede Gemeinde eige-
ne Windenergieanlagen betreiben. Auch eine ört-

liche Bürgerenergiegenossenschaft kommt für ein 
solches Vorgehen in Frage, dann ist oft von einem 
Bürgerwindrad die Rede.

Windpark als Kommune 
selbst projektieren

Einen Windpark selbst als Projektentwickler und Be-
treiber umzusetzen, wäre theoretisch möglich, wür-
de aber eine sehr große Herausforderung für eine 
Kommune darstellen. Der gesamte Prozess, von der 
Sicherung der Flächen über Planung, Finanzierung, 
Genehmigung, Bau bis zum Betrieb bliebe in der 
Hand der kommunalen Verwaltung. Der Aufwand 
wäre enorm hoch, und auch die finanziellen Risi-
ken. Zwar hätten Städte und Gemeinden hierbei die 
größten Gestaltungs- und Erlösmöglichkeiten, im 
Falle einer solchen Eigenprojektierung läge das Pro-
jektrisiko in vollem Umfang bei der Kommune. 

Wie umfassend die Kommune in ein Windenergie-
projekt eingebunden sein möchte, hängt von grund-
sätzlichen Fragestellungen ab, die kommunale Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
individuell beantworten müssen: 

•	 Zunächst stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
die Kommune – oder ein kommunaler Energie-
versorger – bereit ist, ein finanzielles Risiko zu 
tragen, wenn sie auf entstandenen Kosten beim 
Scheitern des Projekts sitzenbleibt.

•	 Dann ist zu klären, welche personellen Res-
sourcen für die Umsetzung des Projekts in der 
Verwaltung – oder beim kommunalen Energie-
versorger – vorhanden sind und auf wie viel 
Fachwissen etwa in technischer, betriebswirt-
schaftlicher oder juristischer Hinsicht intern zu-
rückgegriffen werden kann. Vielleicht wurden 
auch schon Erfahrungen mit solchen Projekten 
gesammelt.

Ob die Kommune nur als Betreiber oder schon in 
der Projektphase aktiv ist: Bei allen Varianten be-
steht die Möglichkeit auch die Bürgerinnen und Bür-
ger am Windkraftprojekt finanziell zu beteiligen, zum 
Beispiel durch Nachrangdarlehen oder als direkte 
unternehmerische Beteiligung als Kommanditisten 
einer GmbH und Co. KG. Im letzten Fall sind Kosten 
und Zeitaufwand etwa für die Erstellung eines not-
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wendigen Verkaufsprospekts nicht zu unterschätzen. 
Hier besteht innerhalb gewisser Grenzen auch die 
Möglichkeit, interessierte Bürgerinnen und Bürger in 
einer Genossenschaft zu bündeln und dann die Ge-
nossenschaft als Kommanditistin an der GmbH und 
Co. KG zu beteiligen. 

11	 Weitere Informationen gibt es unter https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/beteiligung-an-windenergie-und-pv-freiflaechenanlagen/

Zusammengefasst: Je nachdem wie stark sich eine 
Kommune in ein Windenergieprojekt einbringen 
möchte, unterscheiden sich auch die Rollen, die ihr 
zukommen: Ob in Projektgesellschaften oder als Be-
treiber, finanzielle Teilhabe ist in unterschiedlichem 
Maße durch unternehmerisches Handeln möglich, 
sofern die Ressourcen dafür vorhanden sind. Bei der 
Wahl des individuell passenden Engagements kön-
nen die Windkümmerer® des Freistaats unterstützen.

Ohne aktive Teilhabe trotzdem als 
Kommune finanziell von Windenergie 
vor Ort profitieren?
Wenn sich eine Kommune nicht selbst aktiv in den Bau oder den Betrieb einer Windenergieanlage einbrin-
gen kann oder möchte, besteht für sie trotzdem die Möglichkeit, von klimafreundlicher Energiegewinnung 
vor Ort finanziell zu profitieren.

Pachteinnahmen

Verfügt die Kommune selbst über Flächen, die für 
Windenergieanlagen in Frage kommen, so kann sie 
diese einem Projektentwickler verpachten. Schon im 
Auswahlverfahren ist es der Kommune möglich, As-
pekte der finanziellen Teilhabe der Kommune oder 
der Bürgerschaft (Angebot von Bürgerstrommodel-
len oder Nachrangdarlehen) nach ihren Vorstellun-
gen zu gewichten. Im Nachhinein hat eine Kommune 
hierzu nur wenig bis keinen weiteren Gestaltungs-
spielraum.

Die Kommune erhält vom Betreiber die ausgehan-
delten Pachteinnahmen, die dem kommunalen 
Haushalt zugutekommen. Die Höhe der Pachteinnah-
men ist in einem Pachtvertrag mit dem Betreiber zu 
regeln und ist abhängig von Größe und der erwarte-
ten Rentabilität des Windparks. Für eine zu dulden-
de Nutzung kommunaler Grundstücke zur Verlegung 
von Leitungen und sonstigen Einrichtungen zum 
Netzanschluss sieht das EEG zudem eine Entschädi-
gungszahlung vor (§ 11a EEG).

Kommunalbeteiligung auf Bundes- und Landesebene

Nach der Bayerischen Beteiligungsregelung müssen 
Betreiber neuer Windenergie- und Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen Gemeinden verpflichtend beteiligen. 
Der Wert einer solchen Beteiligung muss zwischen 
0,2 und ca. 0,3 Cent pro kWh liegen.11 Für eine typi-
sche Windenergieanlage mit sieben Megawatt ins-
tallierter Leistung ergibt sich daraus rechnerisch ein 
jährlicher Betrag von rund 28.000 bis 42.000 Euro.

Nicht erfasst werden unter anderem Anlagen, die 
nicht durch das EEG gefördert werden sowie An-
lagen von Bürgerenergiegesellschaften. Die Betei-
ligung kann über Direktzahlungen (Zuwendungen 
nach § 6 EEG oder darüber hinaus gehende Zahlun-
gen bis zu 0,3 Cent pro Kilowattstunde) oder auch 
durch individuell vor Ort vereinbarte Modelle (im 
Wert zwischen 0,2 und 0,3 Cent pro Kilowattstunde) 
umgesetzt werden. 

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/beteiligung-an-windenergie-und-pv-freiflaechenanlagen/
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Verletzt ein Vorhabenträger seine Pflicht nach der 
Bayerischen Regelung, kann dieser durch Bescheid 
zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe in Höhe von 
insgesamt 0,3 Cent pro kWh verpflichtet werden. 
Die Einnahmen sind zur Akzeptanzsteigerung zu ver-
wenden und werden von den Finanzausgleichsvor-
schriften nicht erfasst. 

Insbesondere für Bestandsanlagen und Anlagen, 
die nicht von der Bayerischen Beteiligungsregelung 
erfasst sind, ermöglicht das EEG weiterhin eine Zu-
wendung von insgesamt 0,2 Cent je Kilowattstunde, 

12	 Die finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von erneuerbaren Energien ist in Artikel 21 bis 26 des Bayerischen Gesetzes über wirtschafts-, 
energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften (BayWiVG) und in § 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) geregelt.

die vom Betreiber freiwillig und ohne Gegenleistung 
erbracht werden soll. Die Betreiber der Anlage kön-
nen sich diese Zuwendungen unter bestimmten Vor-
aussetzungen vom Netzbetreiber erstatten lassen.12

Die Kommunalbeteiligung nach § 6 EEG wird antei-
lig auf alle Kommunen aufgeteilt, die sich mit ihren 
Flächen in einem Radius von 2,5 Kilometern um eine 
Windenergieanlage befinden. Somit profitiert nicht 
nur die Standortgemeinde. Bei gemeindefreien Ge-
bieten gilt der Landkreis als betroffen.

Gewerbesteuer

Städte und Gemeinden können zudem von der Ge-
werbesteuer profitieren. Aufgrund hoher Abschrei-
bungen fällt diese jedoch erst nach Ende eines 
mehrjährigen Abschreibungszeitraums an. Auch 
kann der Weiterverkauf einer Windenergieanlage 
bzw. Betreibergesellschaft nicht ausgeschlossen 
werden, was eine weitere Verzögerung von ersten 
Gewerbesteuerzahlungen zur Folge hätte.

Gewerbesteuern, die bei Windparks anfallen, kom-
men zu 90 Prozent der Standortkommune zugute. 
Die restlichen 10 Prozent entfallen auf den Verwal-
tungssitz der Betreibergesellschaft. 

Wenn Betreibergesellschaften ihren Sitz vor Ort ha-
ben, erhält die Kommune die komplette Gewerbe-
steuer.



Erlöse aus Windenergievorhaben für Kommunen 

So profitieren vier Kommunen von Windrädern
Der Windpark Brenntenberg steht auf dem Gebiet des Markts Beratzhausen im Oberpfälzer Land-
kreis Regensburg. Doch von den Erlösen des Windparks profitieren auch die Nachbargemeinden 
Laaber, Brunn und Duggendorf. Seit 2023 nutzen dort die Technischen Werke Schussental als 
Betreiber des Windparks die Möglichkeit, die damals noch freiwillige Kommunalbeteiligung in 
Höhe von 0,2 ct/kWh an die vier umliegenden Gemeinden auszuschütten. Jährlich kommt so eine 
Summe von knapp 25.000 Euro zusammen, die den Kommunen nach dem Verhältnis ihrer Flä-
chen innerhalb des Radius von zweieinhalb Kilometern um die Anlage zugutekommt. 

Zusammengefasst: Auch durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuer und die Kommunalbeteiligung kann eine 
Stadt oder Gemeinde von Windenergieanlagen finanziell profitieren.
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Exkurs: Was können Bürgerinnen und 
Bürger tun, wenn sie von einem Windkraft-
projekt finanziell profitieren wollen

13	 Zur finanziellen Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern haben zum Beispiel die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW.Energy4Climate) und die Landesenergieagentur Hessen eigene weiterführende Leitfäden erstellt.

14	 Weitere Informationen finden sich unter: https://www.energieatlas.bayern.de/beratung-foerderung/foerderung/buerger

Neben des aktiven Engagements einer Stadt oder 
Gemeinde in einem Windenergieprojekt über eine 
Projektierungs- oder Betreibergesellschaft und den 
Möglichkeiten, Steuern, Abgaben oder Pachteinnah-
men zu erhalten, kann jede Kommune darauf hinwir-
ken, dass ihre Bürgerinnen und Bürger finanziell von 
einem Windpark profitieren.13 

Wenn eine Kommune selbst Flächen in einen Wind-
park einbringt oder über Flächenpooling gesichert 
hat, kann sie zur Bedingung machen, dass der Vor-
habenträger eine finanzielle Teilhabe für Bürgerin-
nen und Bürger anbietet. Falls der Projektentwick-
ler bereits Vorverträge mit Flächeneigentümerinnen 
und Flächeneigentümern geschlossen hat, kann er 
Teilhabebereitschaft signalisieren und Modelle vor-
schlagen. Dazu verpflichtet ist er allerdings nicht.

Die Bayerische Beteiligungsregelung sieht vor, dass 
Bürgerinnen und Bürger durch die Vorhabenträger 
beteiligt werden sollen. Diese können Angebote zur 
finanziellen Teilhabe direkt an die Einwohner der be-
teiligungsberechtigten Gemeinden machen. Die fi-
nanzielle Teilhabe der Bevölkerung kann sich gut mit 
dem Eigenkapitalbedarf der Projektierer ergänzen. 
Durch die Beschaffung von wirtschaftlichem Eigen-
kapital – zum Beispiel über ein Nachrangdarlehen 
– werden Windenergievorhaben unter Umständen 
überhaupt erst finanzierbar. Meist bieten Projek-
tierer Modelle an, die sich auch andernorts bewährt 
haben. Eine solche Beteiligung kann für Bürgerinnen 
und Bürger nicht nur finanziell attraktiv sein, sie kön-
nen dabei auch in ein ökologisch nachhaltiges Pro-
jekt investieren und zur Umsetzung der Energiewen-
de vor Ort beitragen.

Gängige Möglichkeiten der finanziellen Teilhabe der 
Bürgerschaft sind unter anderem der Betrieb eines 
Windparks oder einer einzelnen Windenergieanlage 
als Bürgerwindpark beziehungsweise Bürgerwind-
rad. Hierfür wird dann eine eigene Betreibergesell-
schaft gegründet, in der Bürgerinnen und Bürger 
als Kommanditisten beteiligt sind, oder eine Bürger-
energiegenossenschaft übernimmt die Anlage. Eine 
Bürgerenergiegenossenschaft kann auch unter be-
stimmten Voraussetzungen in eine Betreibergesell-
schaft investieren. Energiegenossenschaften bieten 
neben langfristiger finanzieller Beteiligung eine di-
rekte Mitsprache sowie gegebenenfalls die Möglich-
keit aktiver Mitwirkung.14

Bürgerinnen und Bürger können auch Nachrangdar-
lehen einer Betriebsgesellschaft erwerben. Nach-
rangdarlehen haben meist einen festen Zinssatz und 
eine feste Laufzeit. Der Nachteil von Nachrangdar-
lehen ist, dass bei einer Insolvenz der Darlehensge-
ber sein Geld erst nach allen anderen Gläubigern zu-
rückerhält. Die Gruppe der zeichnungsberechtigten 
Personen kann auf die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Standortgemeinde oder der umliegenden 
Gemeinden einer Windenergieanlage beschränkt 
werden. Selbstverständlich können auch kommuna-
le Vorhabenträger wie die örtlichen Stadtwerke eine 
solche Teilhabeform anbieten.

https://issuu.com/nrw_energy4climate/docs/finanzielle-beteiligung-energiewendeprojekte-cr-nr
https://issuu.com/nrw_energy4climate/docs/finanzielle-beteiligung-energiewendeprojekte-cr-nr
https://www.buergerforum-energiewende-hessen.de/mm/Finanzielle_Brgerbeteiligung_Infopapier_Buergerforum_2022_bf_korr-neu.pdf
https://www.energieatlas.bayern.de/beratung-foerderung/foerderung/buerger
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Kommunen können sich dafür einsetzen, dass die 
Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Wind-
park günstigen Strom bekommen. Solche Anwoh-
nerstrom- oder Bürgerstrom-Modelle können ein 
Mittel zur Akzeptanzsteigerung des Vorhabens sein, 
da hierbei die Bürgerinnen und Bürger direkt pro-
fitieren. Es sind jedoch kompliziert zu erstellende 
Strommarktprodukte, die in der Praxis nur selten 
Anwendung finden. Eine Alternative hierzu ist ein 
sogenannter Strombonus: Anwohnerinnen und An-
wohner um eine Windenergieanlage können dann 
ihre Stromrechnung beim Anlagenbetreiber einrei-
chen und erhalten daraufhin einen Zuschuss zu ihrer 
Rechnung ausbezahlt.

Finanzielle Teilhabe durch 
Bürgerenergiegenossenschaften
Ab einer Mindestsumme von 1000 Euro 
können sich die Bürgerinnen und Bürger am 
geplanten Windpark im Forstenrieder Park 
südlich von München beteiligen. Dort sind 
sechs Windenergieanlagen für rund 50 Mil-
lionen Euro geplant. Das Vorhaben soll Ende 
2026 in Betrieb genommen werden. Ermög-
licht wird die finanzielle Teilhabe – die den 
Einwohnerinnen und Einwohnern der vier 
Standortgemeinden und der umliegenden 
Orte vorbehalten ist – über zwei Bürgerener-
giegenossenschaften. Wer sich am Wind-
park beteiligen will, muss zuerst Mitglied 
einer der zwei Genossenschaften werden, die 
als Kommanditisten neben den vier Stand-
ortkommunen an der Projektgesellschaft 
beteiligt sind. Für die Mitgliedschaft in einer 
der Genossenschaften muss mindestens ein 
Geschäftsanteil von 100 Euro erworben wer-
den. Dann kann ein Nachrangdarlehen der 
Genossenschaft gezeichnet werden. 

Weitere Informationen zum Projekt gibt es 
auf windkraft-forstenriederpark.de. 

15	 Wie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in bayerischen Kommunen den Ausbau der Windenergie vor Ort durch 
gezielte Dialogmaßnahmen mit den Interessengruppen und der Bevölkerung begleiten können, zeigt der Dialogleitfaden Windenergie 
auf: www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00210.htm

Oft kommen bereits zu Beginn des Planungsprozes-
ses von Windenergieanlagen Fragen aus der Bürger-
schaft zur Möglichkeit der finanziellen Teilhabe auf.15 
Daher sollten Kommunen frühzeitig auf den zukünf-
tigen Projektentwickler hinwirken, finanzielle Teilha-
bemodelle für Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

Zusammengefasst: Nicht nur Städte und Gemein-
den können finanziell von Windenergieanlagen pro-
fitieren, die Bürgerschaft vor Ort kann dies auf ver-
schiedenen Wegen ebenfalls. Kommunen müssen 
ihren Handlungsspielraum nutzen, damit auch sol-
che Teilhabeformen bei einem Windenergievorha-
ben zum Tragen kommen.

http://windkraft-forstenriederpark.de
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_klima_00210.htm
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